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Ort, Datum: 

Salzburg, 22.01.2019 

Zahl: 

405-9/405/1/27-2019 

Betreff: 
AB AA, geb AC, AE; 

Verfahren nach dem Salzburger Sozialhilfegesetz - Beschwerde 

Fortsetzungsantrag 

 

 

IM NAMEN DER REPUBLIK 
 

Das Landesverwaltungsgericht Salzburg hat durch die Richterin Dr. Astrid Hutter über die 

Beschwerde der AB AA, geb AC, vertreten durch ihren Sachwalter und Sohn EE AA jun., 

FF-Straße, GG, gegen den Bescheid der belangten Behörde Bezirkshauptmannschaft 

Salzburg-Umgebung vom 15.09.2017, Zahl XXX/9-2017,  

 

zu  Recht   e r k a n n t: 

 

1. Gemäß § 8 Abs 1 iVm § 32a Salzburger Sozialhilfegesetz (SSHG) wird die Be-

schwerde als unbegründet abgewiesen.  

 

2. Gegen diese Entscheidung ist die ordentliche Revision an den Verwaltungsgerichts-

hof nach Art 133 Abs 4 Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG) nicht zulässig. 

 

E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e 

 

Mit dem angefochtenen Bescheid hat die belangte Behörde die mit Bescheid vom 

15.03.2017, Zahl XXX/1-2017, der Beschwerdeführerin gewährte Leistung in Form der 

Kostentragung des Aufenthaltes in der Einrichtung Seniorenhaus AE mit 31.08.2017 ein-

gestellt.  

Begründend führte die belangte Behörde im Wesentlichen aus, dass AB AA und ihr Ehe-

gatte EE AA alleinige Eigentümer der Wohnung mit der Adresse HH-Gasse, AE seien. Da 

AB AA und ihr Ehegatte ihre Wohnung nicht mehr bewohnten und ihren Wohnsitz dauer-

haft im Seniorenhaus AE hatten, sei die Wohnung als verwertbares Vermögen anzuse-

hen.  
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Gegen diesen Bescheid erhob AB AA im Wege ihres Sachwalters fristgerecht Beschwerde 

und führte im Wesentlichen aus, dass die Einstellung der Zahlung der Sozialhilfe nicht 

gerechtfertigt sei, da AB AA zwar über den halben Anteil einer Eigentumswohnung verfü-

ge, die durch den Einzug in das Altersheim vom nichtverfügbaren zum verfügbaren Ver-

mögen geworden sei, diese aber nicht in so kurzer Zeit verwertet werden könne (weder 

verkauft noch vermietet). Das zuständige Pflegschaftsgericht habe ihr versichert, dass 

eine Verwertung nur nach vorhergehender Begutachtung und Festlegung eines Schätz-

wertes zu bewerkstelligen sei. Dies könne ca sechs Monate dauern. Die Richterin des 

Pflegschaftsgerichtes sehe die Vorgehensweise als unverhältnismäßig an, nicht zuletzt 

auch in Hinblick auf die veränderte gesetzliche Lage im Pflegeregress. Da AB AA über ihre 

Pension hinaus keine nennenswerten Barmittel habe bzw über andere verfügbaren Ver-

mögenswerte verfüge, habe sie derzeit keine Möglichkeit, die Pflegekosten zu tragen. Sie 

sei der Meinung, dass die Sozialhilfe genau dafür da sei, daher beantrage sie die vo-

rübergehende Fortzahlung der Sozialhilfe bis die Verwertung der Wohnung abgeschlossen 

sei bzw endgültige Klarheit über die gesetzliche Lage bestehe. 

 

Das Landesverwaltungsgericht Salzburg beraumte für den 09.03.2018 eine öffentliche 

mündliche Beschwerdeverhandlung an. Da die Beschwerdeführerin am 27.02.2018 ver-

starb, wurde die Verhandlung abberaumt. 

 

Am 23.03.2018 stellte das Seniorenhaus AE einen Fortsetzungsantrag gemäß §32a SSHG 

für das Verfahren aus dem Kalenderjahr 2017. Am 15.11.2018 verzichtete das Senioren-

haus AE auf eine öffentliche mündliche Verhandlung. 

 

Sachverhalt: 

 

Die Beschwerdeführerin, AB AA, ist am AC geboren. Sie wurde durch ihren Sohn, EE AA 

jun., als bestellter Sachwalter, vertreten.  

 

Die Beschwerdeführerin lebte vom 11.09.2016 bis zum 27.02.2018 im Seniorenhaus AE. 

Davor hat die Beschwerdeführerin in der Eigentumswohnung in AE, HH-Gasse, gewohnt. 

 

Am 27.02.2018 ist die Beschwerdeführerin verstorben. Das Seniorenhaus AE hat einen 

Antrag gemäß § 32a SSHG auf Fortsetzung des Verfahrens gestellt. 

 

AB AA und ihr ebenfalls verstorbener Ehegatte waren jeweils Hälfteigentümer der Woh-

nung in AE, HH-Gasse (EZ QQQ, Katastralgemeinde MM NN). AB AA und ihr Ehegatte 

hatten jeweils bis zum Einzug in das Seniorenhaus AE in dieser Wohnung gewohnt. 

 

Mit 31.08.2017 wurde die bisher gewährte Leistung in Form der Kostentragung des Auf-

enthaltes im Seniorenhaus AE eingestellt. 

 

Die Veräußerung dieser Eigentumswohnung durch den Sachwalter der AB AA bedurfte 

einer gerichtlichen Genehmigung. Einen Antrag auf die Genehmigung des Gerichts für 

den Verkauf der Eigentumswohnung hat der Sachwalter am 14.11.2017 gestellt.  
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Die vom 01.09.2017 bis zum 31.12.2017 entstandenen Kosten für die Unterbringung der 

AB AA im Seniorenhaus AE wurden nicht beglichen. 

 

Beweiswürdigung: 

 

Zur Beweiswürdigung ist auszuführen, dass sich die obigen Feststellungen im Wesentli-

chen aus den unbedenklichen Urkunden in den vorliegenden Akten (Grundbuchauszug, 

Sachwalterbestellungsurkunde etc) ergeben.  

 

Rechtliche Grundlagen: 

 

§ 6 Salzburger Sozialhilfegesetzes, LGBl Nr 19/1975 idF LGBl Nr 47/2015 (SSHG) 

(1) Ein Hilfesuchender, der sich im Lande Salzburg aufhält, hat Anspruch auf Hilfe zur 

Sicherung des Lebensbedarfes, wenn er den Lebensbedarf für sich und die mit ihm in 

Familiengemeinschaft lebenden unterhaltsberechtigten Angehörigen nicht oder nicht aus-

reichend aus eigenen Kräften und Mitteln beschaffen kann und ihn auch nicht von ande-

ren Personen oder Einrichtungen erhält. 

 

§ 8 SSHG 

(1) Die Hilfe ist nur insoweit zu gewähren, als der Einsatz des Einkommens und des ver-

wertbaren Vermögens des Hilfesuchenden nicht ausreicht, um den Lebensbedarf (§ 10) 

zu sichern. 

(2) Als nicht verwertbar gelten: 

 1. Gegenstände, die zur persönlichen Fortsetzung einer Erwerbstätigkeit oder zur Be-

friedigung angemessener kultureller Bedürfnisse dienen; 

 2. Vermögen bis zur Höhe des Zehnfachen des Richtsatzes für Alleinunterstützte 

(§ 12 Abs. 1 Z 1) bei Hilfe Empfängern, die in Anstalten oder Heimen (§ 17) un-

tergebracht sind. 

(3) Die Verwertung des Vermögens darf nicht verlangt werden, wenn dadurch die Notla-

ge verschärft oder von einer vorübergehenden zu einer dauernden wird. 

(4) Hat ein Hilfesuchender Vermögen, dessen Verwertung ihm vorerst nicht möglich oder 

nicht zumutbar ist, sind Hilfeleistungen von der Sicherstellung des Ersatzanspruches ab-

hängig zu machen, wenn hiemit nicht nach der Lage des einzelnen Falles für den Hilfesu-

chenden oder seine Angehörigen eine besondere Härte verbunden wäre. Zu diesem 

Zweck hat die Behörde bei unbeweglichem Vermögen nach längstens zwölf Monaten ab 

Gewährung der Hilfe ein Pfandrecht in der Höhe der bis dahin erbrachten Leistungen im 

Grundbuch einverleiben zu lassen. Bei weiterer Gewährung der Sozialhilfe ist die Vor-

gangsweise zu wiederholen. Über den Ersatzanspruch ist zu entscheiden, sobald die Ver-

wertung des Vermögens möglich und zumutbar geworden ist. 
 
§ 17 SSHG 

(1) Der Lebensbedarf kann mit Zustimmung des Hilfesuchenden durch Unterbringung in 

Anstalten oder Heimen gesichert werden, wenn der Hilfesuchende auf Grund seines kör-

perlichen oder geistig-seelischen Zustandes oder auf Grund der familiären und häuslichen 
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Verhältnisse nicht imstande ist, ein selbständiges und unabhängiges Leben zu führen o-

der wenn er besonderer Pflege bedarf. Unter den familiären und häuslichen Verhältnissen 

sind für diese Art der Hilfeleistung auch die Einkommens- und Vermögensverhältnisse der 

Angehörigen des Hilfesuchenden mitzuberücksichtigen. Die Landesregierung kann durch 

Verordnung näheres hierüber bestimmen. Die Aufnahme des Hilfe Suchenden in ein Se-

nioren- oder Seniorenpflegeheim setzt voraus, dass dieses den Mindeststandards nach 

dem Salzburger Pflegegesetz entspricht. 

 

§ 330a Allgemeines Sozialversicherungsgesetz (ASVG) in der ab 01.01.2018 geltenden 

Fassung (BGBl Nr 189/1955 idF BGBl I Nr 125/2017) 

(Verfassungsbestimmung) Ein Zugriff auf das Vermögen von in stationären Pflegeeinrich-

tungen aufgenommenen Personen, deren Angehörigen, Erben/Erbinnen und Geschen-

knehmer/inne/n im Rahmen der Sozialhilfe zur Abdeckung der Pflegekosten ist unzuläs-

sig. 

 

§ 707a ASVG 

(2) (Verfassungsbestimmung) § 330a samt Überschrift in der Fassung des Bundesgeset-

zes BGBl. I Nr. 125/2017 tritt mit 01.01.2018 in Kraft. Ab diesem Zeitpunkt dürfen Er-

satzansprüche nicht mehr geltend gemacht werden, laufende Verfahren sind einzustellen. 

Insoweit Landesgesetze dem entgegenstehen, treten die betreffenden Bestimmungen zu 

diesem Zeitpunkt außer Kraft. Nähere Bestimmungen über den Übergang zur neuen 

Rechtslage können bundesgesetzlich getroffen werden. Die Durchführungsverordnungen 

zu einem auf Grund dieser Bestimmung ergehenden Bundesgesetz sind vom Bund zu er-

lassen. 

 

§ 27e Konsumentenschutzgesetz (KSchG)  

(2) Wenn ein Heimbewohner seine Pflichten aus dem Vertrag gröblich verletzt oder den 

Betrieb des Heimes schwerwiegend gestört hat, hat ihn der Träger zu ermahnen und auf 

die möglichen Folgen der Fortsetzung seines Verhaltens hinzuweisen. Der Vertreter des 

Heimbewohners und dessen Vertrauensperson sind zu diesem Termin unter Bekanntgabe 

des Grundes mit eingeschriebenem Brief zu laden. Der Träger hat dem Heimbewohner, 

dessen Vertreter und der Vertrauensperson unverzüglich eine Abschrift dieser Ermah-

nung auszufolgen oder mit eingeschriebenem Brief zu übersenden. 

 

§ 27i KSchG  

(1) Der Heimträger kann das Vertragsverhältnis nur aus wichtigen Gründen schriftlich 

unter Angabe der Gründe und unter Einhaltung einer einmonatigen Kündigungsfrist, im 

Fall der Z 1 aber einer Frist von drei Monaten, zum jeweiligen Monatsende kündigen. Ein 

wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn  

4. der Heimbewohner trotz einer nach Eintritt der Fälligkeit erfolgten Ermahnung 

(§ 27e Abs. 2) mit der Zahlung des Entgelts mindestens zwei Monate in Verzug ist. 
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§ 32a SSHG 

Ist zum Zeitpunkt des Todes des Hilfesuchenden ein Verfahren auf Gewährung von Leis-

tungen gemäß § 17 noch nicht abgeschlossen, sind die Erbringer derartiger Leistungen 

zur Fortsetzung des Verfahrens berechtigt. Der Antrag auf Fortsetzung des Verfahrens ist 

binnen vier Wochen nach dem Tod des Hilfesuchenden schriftlich einzubringen. 

 

Erwägungen: 

 

Gemäß § 330a Allgemeines Sozialversicherungsgesetz in der ab 01.01.2018 geltenden 

Fassung ist ein Zugriff auf das Vermögen von in stationären Pflegeeinrichtungen aufge-

nommenen Personen, deren Angehörigen, Erben/Erbinnen und Geschenknehmer/inne/n 

im Rahmen der Sozialhilfe zur Abdeckung der Pflegekosten unzulässig.  

 

Gemäß § 707a Abs 2 ASVG dürfen ab 01.01.2018 Ersatzansprüche nicht mehr geltend 

gemacht werden, laufende Verfahren sind einzustellen.  

Diese Gesetzesänderung ist für den vorliegenden Fall nicht anzuwenden, da die belangte 

Behörde in ihrer Entscheidung über die Einstellung der Sozialhilfe entschieden hat. 

 

Gemäß § 6 Abs 1 SSHG hat ein Hilfesuchender, der sich im Land Salzburg aufhält, An-

spruch auf Hilfe zur Sicherung des Lebensbedarfs, wenn er den Lebensbedarf für sich und 

die mit ihm in Familiengemeinschaft lebenden unterhaltsberechtigten Angehörigen nicht 

oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln beschaffen kann und ihn auch 

nicht von anderen Personen oder Einrichtungen erhält. 

 

Gemäß § 17 Abs 1 erster Satz SSHG kann der Lebensbedarf mit Zustimmung des Hilfe-

suchenden durch Unterbringung in Anstalten oder Heimen gesichert werden, wenn der 

Hilfesuchende aufgrund seines körperlichen oder geistig-seelischen Zustandes oder auf-

grund der familiären und häuslichen Verhältnisse nicht im Stande ist, ein selbstständiges 

und unabhängiges Leben zu führen oder wenn er besonderer Pflege bedarf. 

 

Gemäß § 8 Abs 1 SSHG ist die Hilfe jedoch nur insoweit zu gewähren, als der Einsatz des 

Einkommens und des verwertbaren Vermögens des Hilfesuchenden nicht ausreicht, um 

den Lebensbedarf zu sichern.  

 

Nach der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofs zum SSHG sind vom Begriff 

„Vermögen" nicht allein Barmittel, sondern ebenso auch solche Vermögensgegenstände, 

die nicht unmittelbar, sondern erst nach ihrer "Verwertung" (Veräußerung, Einräumung 

entgeltlicher Nutzungsrechte, Belastung) im Wege der aus solchen Rechtsgeschäften zu-

fließenden Barmittel zur Deckung des Lebensbedarfs herangezogen werden können, um-

fasst (vgl VwGH 17.10.2005, 2003/10/0013). 

 

Beim Hälfteanteil der Eigentumswohnung der (nunmehr verstorbenen) AB AA handelt es 

sich daher um Vermögen, das sie gemäß § 8 Abs 1 SSHG einzusetzen hatte.  
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Gemäß § 8 Abs 4 SSHG sind, wenn ein Hilfesuchender Vermögen hat, dessen Verwertung 

ihm vorerst nicht möglich oder nicht zumutbar ist, Hilfeleistungen von der Sicherstellung 

des Ersatzanspruches abhängig zu machen, wenn hiemit nicht nach der Lage des einzel-

nen Falles für den Hilfesuchenden oder seine Angehörigen eine besondere Härte verbun-

den wäre. 

 

AB AA brachte durch ihren Sachwalter dazu im Wesentlichen vor, dass die Veräußerung 

der Eigentumswohnung aufgrund der gerichtlichen Genehmigung ca sechs Monate dauern 

könne und daher die Sozialhilfe bis zum Abschluss der Veräußerung der Wohnung bzw 

zur endgültigen Klarheit über die gesetzliche Lage im Hinblick auf das am 01.01.2018 in 

Kraft tretende Verbot des Pflegeregresses zu zahlen sei.  

 

Die von AB AA angedachte Vorgehensweise, nämlich die Gewährung von Sozialhilfe unter 

Sicherstellung des Ersatzanspruches anstelle der Verweigerung der Sozialhilfe, setzt nach 

§ 8 Abs 4 SSHG somit voraus, dass AB AA die Verwertung ihres Vermögens in Form des 

Hälfteanteils an der Eigentumswohnung vorerst nicht möglich oder nicht zumutbar ist 

(vgl VwGH 17.10.2005, 2003/10/0013). Zudem dürfte gemäß § 8 Abs 3 SSHG die Ver-

wertung des Vermögens nicht verlangt werden, wenn dadurch die Notlage verschärft o-

der von einer vorübergehenden zu einer dauernden würde.  

 

Nach der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofs zu § 8 Abs 4 erster Satz SSHG 

bezieht sich der Gesetzgeber mit dem Begriff „Vermögen" nicht allein auf Barmittel, son-

dern ebenso auf solche Vermögensgegenstände, die nicht unmittelbar, sondern erst nach 

ihrer „Verwertung" (Veräußerung, Einräumung entgeltlicher Nutzungsrechte, Belastung) 

im Wege der aus solchen Rechtsgeschäften zufließenden Barmittel zur Deckung des Le-

bensbedarfs herangezogen werden können. Davon ausgehend kann dem Salzburger So-

zialhilfegesetz nicht entnommen werden, dass - im Hinblick auf eine ansonsten eintre-

tende „Verschärfung der Notlage" im Sinne des § 8 Abs 3 SSHG - immer dann nach § 8 

Abs 4 SSHG (im Sinne der Gewährung von Sozialhilfe bei gleichzeitiger Sicherstellung des 

Ersatzanspruches) vorzugehen wäre, wenn das „Vermögen" nicht aus unmittelbar liqui-

den Barmitteln besteht, sondern aus anderen, erst nach ihrer - regelmäßig eine gewisse 

Zeit in Anspruch nehmenden - Verwertung dem Einsatz zur Deckung des Lebensbedarfs 

zugänglicher Sachen. Desgleichen ist im Sozialhilfegesetz nicht zu entnehmen, dass 

schon in der Notwendigkeit, Vermögensgegenstände zu verwerten, für sich alleine eine 

„besondere Härte" gesehen würde (VwGH 17.10.2005, 2003/10/0013).  

 

Nach dieser Rechtsprechung stellt die - auch aufgrund des Erfordernisses der gerichtli-

chen Zustimmung - einige Monate in Anspruch nehmende Veräußerung des Hälfteanteils 

an der Eigentumswohnung nicht eine vorerst nicht mögliche Verwertung des Vermögens 

im Sinne des § 8 Abs 4 erster Satz SSHG dar. Besondere Umstände des Einzelfalls, aus 

denen sich ergäbe, dass die Veräußerung oder eine andere Form der Verwertung der Ei-

gentumswohnung der damaligen Beschwerdeführerin zu diesem Zeitpunkt zu einer Ver-

schärfung der Notlage führen würde oder für die Beschwerdeführerin oder ihre Angehöri-

gen eine besondere Härte verbunden wäre, können nicht erkannt werden, zumal die Be-
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schwerdeführerin seinerzeit im Seniorenhaus AE betreut und verpflegt wurde. Es war 

zumutbar, einen Kredit bis zur Verwertung der Wohnung aufzunehmen.  

 

Dass die Veräußerung in Hinblick auf die ab 01.01.2018 in Kraft tretenden Bestimmun-

gen der §§ 330a und 707a ASVG (Abschaffung des Pflegeregresses) unzumutbar wäre, 

kann nicht erkannt werden, da bis zum 01.01.2018 die bis dahin geltenden Bestimmun-

gen anzuwenden waren und sind.  

 

Da AB AA somit mit ihrem Hälfteeigentum an der Wohnung über verwertbares Vermögen 

im Sinne des § 8 Abs 1 SSHG verfügte, das ausreicht, um den Lebensbedarf zu sichern, 

hatte AB AA keinen Anspruch auf Leistungen nach dem SSHG und war spruchgemäß zu 

entscheiden.  

 

Unzulässigkeit der ordentlichen Revision: 

 

Die ordentliche Revision ist nicht zulässig, da keine Rechtsfrage im Sinne des Art 133 

Abs 4 B-VG zu beurteilen war, der grundsätzliche Bedeutung zukommt. Weder weicht die 

Entscheidung von der bisherigen Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes ab, noch 

fehlt es an einer Rechtsprechung. Weiters ist die dazu vorliegende Rechtsprechung des 

Verwaltungsgerichtshofes auch nicht als uneinheitlich zu beurteilen. Ebenfalls liegen kei-

ne sonstigen Hinweise auf eine grundsätzliche Bedeutung der zu lösenden Rechtsfrage 

vor. 


